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B 51: Fahrbahnerneuerung bei Glandorf;
Vollsperrung der Iburger Straße ab 2. Mai

Im Zuge der Bundesstraße 51 bei Glandorf müssen sich Verkehrsteilnehmer ab 2. Mai auf
Behinderungen einstellen. Grund sind Fahrbahnerneuerungsarbeiten unter Vollsperrung.
Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück
mit.
Im letzten Jahr wurde die B 51 Münsterstraße/Iburger Straße von Bad Iburg nach Glandorf
auf einem größeren Abschnitt erneuert. Ab Dienstag, 2. Mai, wird das letzte Teilstück der
B 51 im Bereich Glandorf bedingt durch Fahrbahnschäden grundhaft erneuert. Der Strecken-
abschnitt beträgt ca. 1 km und beginnt vor dem Kreuzungspunkt „Am Schützenplatz / Osnab-
rücker Straße“ und endet in Höhe des Feuerwehrhauses. Die Bauarbeiten an der Fahrbahn
können nur unter Vollsperrung der B 51 erfolgen. Es wird in zwei Bauphasen gearbeitet, da-
mit der Knotenpunkt „Am Schützenplatz / Osnabrücker Straße“ aufgrund der Zufahrten zu
den Gewerbebetrieben aufrechterhalten werden kann. Der Kreuzungsbereich wird mit einer
Ampel geregelt. In der ersten Bauphase mit einer Dauer von zwei Wochen ist das Gewerbe-
gebiet aus südlicher Richtung (Münster) erreichbar. In der zweiten Bauphase ist die Erreich-
barkeit aus nördlicher Richtung (Osnabrück) gegeben. Die großräumige Umleitungsstrecke
wird für beide Fahrtrichtungen über die Laersche/Glandorfer Straße (L94) – Westring – Ibur-
ger-/Laerer-/Bielefelder Straße (L98) und die Bahnhofstraße (L97) ausgeschildert. Die Bau-
arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte Juni 2023 an. Die vom Bund getragenen Baukosten
belaufen sich auf insgesamt 1,0 Mio. €.

Der Geschäftsbereich Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr bittet alle Verkehrsteilnehmer um Aufmerksamkeit im Baustellenbereich und auf
den Umleitungsstrecken und dankt allen Anwohner, Gewerbetreibenden und Verkehrsteil-
nehmer für ihr Verständnis für die mit diesen erforderlichen Bautätigkeiten verbundenen Be-
einträchtigungen.
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